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Die Fallzahlen in der Ärztlich-Psychologischen 

Beratungsstelle sind so hoch wie in keinem 

Jahr zuvor. Mit über 15 Prozent mehr Neu-

anmeldungen in der Erziehungs- und Fami-

lienberatung wurden die beiden letzten Jahre 

nochmals deutlich übertroffen. Viele unserer 
Kooperationspartnerinnen und Kooperations-

partner aus der Jugendhilfe, Kita, dem Ge-

sundheitswesen und dem schulischen Umfeld 

empfehlen unser Angebot aktiv weiter. Bera-

tung zu allen Themen der Erziehung ist offen-

bar so gefragt wie nie; gesellschaftliche Trends 

und Entwicklungen spiegeln sich hierbei in 

vielfältiger Weise bei uns wider.

Gleichzeitig bedeutet dies, dass – wie im Vor-

jahr – die Wartezeiten auf einen Erstkontakt 

vergleichsweise hoch sind und mittlerweile, 

weitgehend unabhängig von der Jahreszeit, 

mehrere Wochen betragen. Dies gilt – wenn 

auch nicht ganz so gravierend – ebenfalls für 

die Einzel- und Paarberatung. In der Region 

Gießen war der Nachfrageanstieg hier bereits 

einige Jahre zuvor zu beobachten.

Neben den Erziehungsberatungen vor Ort in 

den Familienzentren runden erneut zahlrei-

che Anfragen zur Einschätzung potenzieller 

Kindeswohlgefährdungen aus Schulen, Kitas 

und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe 

das Gesamtbild ab. Eine Trendwende ist hier 

nicht in Sicht.

Den öffentlichen Kostenträgern der Bera-

tungsstelle sind diese Entwicklungen grund-

sätzlich bekannt. In den Verhandlungen wurde 
der Situation Rechnung getragen. Allerdings 

ist es uns nicht gelungen, unseren Qualitäts-

anspruch zu vermitteln, wonach fachlich fun-

dierte Beratung in einem multidisziplinären 

Team einer entsprechenden Refinanzierung 
bedarf. Mit dieser Realität werden wir künf-

tig umgehen müssen – mit dem Ziel, die über 

Jahrzehnte entwickelten fachlichen Standards 

aufrechtzuerhalten.

In diesem Jahr widmen wir uns im Jahresbe-

richt ausführlich einem Schwerpunktthema 

aus dem Bereich der Trennungs- und Schei-

dungsberatung. Im Landkreis Gießen hat sich 

seit einigen Jahren eine Kooperation von vier 

Beratungsstellen zusammen mit dem Jugend-

amt und dem Familiengericht etabliert. Ge-

meinsam wird versucht, nach einem eigens 

entwickelten Konzept, Streitthemen getrenn-

ter Familien so zu bearbeiten, dass hinderliche 

Emotionen im Prozess möglichst „herunterre-

guliert“ werden können. Wir hoffen, dass der 
Bericht einen Eindruck von dieser neu entwi-

ckelten Vorgehensweise vermittelt.

Allgemeine Informationen: 

Die Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle 

versteht sich als integrierte Beratungsstelle 

mit dem Schwerpunkt der Erziehungs- und Fa-

milienberatung sowie dem rein kirchlich getra-

genen Angebot der Einzel- und Paarberatung. 

Die Beratungsstelle finanziert sich über die 
Stadt und den Landkreis Gießen (leistungs-

orientierter Zuwendungsvertrag) sowie über 

die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

(EKHN). Träger der Beratungsstelle ist der Ver-

ein für Jugendhilfen Leppermühle e.V., Mit-
glied der Diakonie Hessen.

Wichtige Prinzipien für unsere Tätigkeit 

sind die Freiwilligkeit der Ratsuchenden, die 

Schweigepflicht der Beraterinnen und Berater 
und der verantwortungsbewusste Umgang 

mit personenbezogenen Daten (Datenschutz). 

Die Beratungsangebote können von den Bür-

gern und Bürgerinnen von Stadt und Kreis 

Gießen kostenfrei in Anspruch genommen 

werden. Die Termine werden mit den Ratsu-

chenden individuell vereinbart und liegen in 

der Regel montags bis freitags in der Zeit von 

9 bis 18 Uhr bzw. im Einzelfall bis 19 Uhr. Die 

Anmeldungen für Beratungen in der Außen-

stelle in Friedberg (Einzel- und Paarberatung 

Wetterau) erfolgen ebenfalls über die Gieße-

ner Hauptstelle.

Vorbemerkung
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André Erb (v.l.), Sarah Hendel, David Fischer, Daniela Bonnert, Peter Siemon (Leitung), 
Nathanael Armbruster, Roswitha Hertelt, Anke Schmitt. 

In der Einzel- und Paarberatung werden indi-

viduelle Probleme oder Krisen in der Partner-

schaft beraten. Es können sich Einzelpersonen 

und Paare mit und ohne Kinder, unabhängig 

von Konfession, Weltanschauung oder Ge-

schlecht anmelden.

Die Erziehungs- und Familienberatung richtet 

sich an Kinder, Jugendliche und deren Fami-

lien. Es werden Hilfen angeboten, wenn Fra-

gen, Konflikte und Krisen bei der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen auftreten. Prin-

zipielles Ziel der Beratung ist der eigenständi-

ge Umgang der einzelnen Familienmitglieder 

mit den genannten Problemen und nach Mög-

lichkeit die Bewältigung dieser. Auf der Grund-

lage eines diagnostischen Prozesses setzt die 

Beratung sowohl bei den Auffälligkeiten der 
jeweiligen Familienmitglieder als auch bei der 

Aktivierung von Stärken und Ressourcen der 

einzelnen Personen an. Die Interventions-

palette reicht von diagnostischer Klärung, in-

formatorischer Beratung, über das intensive 

Beratungsgespräch bis hin zu kurztherapeuti-

schen Interventionen und dem Einbezug des 

sozialen Umfeldes.

Der Beratungsprozess soll dazu beitragen, 

dass sich die Kinder und Jugendlichen besser 

ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten und 

sich aktiv mit den Anforderungen der Umwelt 

auseinandersetzen können. Auf Elternseite 

werden eine Stärkung der Elternrolle sowie 

ein Aufbau von erzieherischen Kompetenzen 

angestrebt.

Im Kern lassen sich die Aufgabenfelder der 

Beratungsstelle wie folgt aufteilen:

• Beratung und Kurztherapie

• Präventive Angebote

• Vernetzung und Kooperation
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1� Erziehungs- und Familienberatung: Beispiele und Zahlen, 

Aufgabenbereiche und Entwicklungen

Im Jahr 2025 verzeichneten wir mit 559 Neuan-

meldungen ein so hohes Niveau wie noch nie 

in der Geschichte der ÄPB. Und dies, nachdem 

die beiden letzten Jahre schon einen Höchst-

stand verzeichneten (2024 = 476; 2023 = 473; 
2022 = 420; 2021 = 409). Am stärksten waren 
die Perioden Januar, März und November. In 

diesen Monaten meldeten sich teilweise über 

70 Personen bzw. Familien zum Erstgespräch 
an. Lediglich in den Monaten Juli und August 

fielen die Anmeldezahlen zwar nicht gering 
aber eher im üblichen Durchschnittsbereich 

aus. Die Anzahl der bearbeiteten Fälle lag ent-

sprechend hoch mit 547 Fällen (2024 = 498).
  Das Geschlechterverhältnis der angemelde-

ten Kinder tendierte diesmal etwas mehr hin 

zu den Jungen (53%:47%), weniger deutlich 
als im Vorjahr (58%:42%). Die Geschwisteran-

zahl variierte von 0 bis 5, durchschnittlich hat-

te jedes angemeldete Kind 2,07 Geschwister. 
154 angemeldete Kinder (28%) werden ohne 

Schwester oder Bruder erzogen. Von den ins-

gesamt 583 Geschwisterkindern nahmen viele 

an den Familienberatungen teil. 

Die Wartezeit von der Anmeldung bis zum 

Erstberatungsgespräch variierte im Einzelfall. 

Nach wie vor sind wir jedoch bemüht, gerade 

Anfragen in Krisensituationen oder auch Ge-

sprächsanliegen von Jugendlichen sehr zeit-

nah zu bedienen, was uns in der Regel auch 

gelingt. Ganz eindeutig ist dies mit Sicherheit 

bei Beratungen, die noch am Tage der An-

meldung durchgeführt wurden. Dies waren 

immerhin 13% von der Gesamtgruppe (!), ins-

gesamt jedoch Ausnahmen im Jahr 2025 (72 
Fälle). In der Regel sah es leider anders aus, 

trotz des Einsatzes von Telefon und digitalen 

Medien in den Beratungen, was vor einigen 

Jahren noch zu Flexibilität und tendenziell ver-

kürzten Wartezeiten geführt hatte. 

Nur 34% der Ratsuchenden erhielten dies-

mal einen Termin innerhalb von vier Wochen 

– ähnlich wie im Jahr zuvor (38%). Dies macht 

deutlich, was wir in der Beratungsstelle längst 

verspüren: Die Flut an Anmeldungen und wei-

tere Faktoren lassen die Wartezeiten hoch-

schnellen, wie wir es bis 2023 kaum zuvor 

erlebt haben. Die Mehrzahl der Klienten war-

teten zwei Monate auf ein Erstgespräch, einige 

sogar noch länger. 

Obwohl die Wartezeit zwischen der Anmel-

dung und dem Erstgespräch nicht immer mit 

der Wartezeit bis zum frühestmöglichen Be-

ginn einer Beratung übereinstimmt, ist eines 

Wartezeiten 
(n=547)

absolut %

0 Tage 72 13

bis 1 Woche 57 11

bis 2 Wochen 18 3

bis 3 Wochen 17 3

bis 4 Wochen 23 4

bis 8 Wochen 226 41

bis 12 Wochen 116 21

über 12 Wochen 18 3

Fallzahlen 2025

Fallzahlen gesamt

Fallzahlen weiblich

Fallzahlen männlich

Neuaufnahmen

Übernahme Vorjahr
Neuanmeldungen

Abgeschlossene Fälle

547
247 (47%)
290 (53%)

479
68
559

396
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klar: Lange Wartezeiten beeinflussen den Be-

ratungsalltag erheblich und verschlechtern 

die Bedingungen sowohl für die Klienten als 

auch für die Fachkräfte. Die ursprüngliche 

konzeptionelle Ausrichtung, Krisensituationen 

mit einer raschen und unkomplizierten Hilfe-

leistung zu begegnen, gerät dadurch in Schief-

lage. 

Bei der regionalen Verteilung des Klientels war 

die Differenz zwischen den Neuaufnahmen 
aus der Stadt Gießen und dem Landkreis iden-

tisch zum Vorjahr, wobei 37% aus der Stadt 
und 63% aus dem Landkreis Gießen kamen. 

Stadt 37%

Landkreis 63%

Bei der Altersstruktur der angemeldeten 

Kinder und Jugendlichen lässt sich ein brei-

tes Spektrum im Altersbereich der Drei- bis 

18-Jährigen feststellen, während erwartungs-

gemäß die Jüngsten und Ältesten weniger in 

der Beratungsstelle erschienen. 

Bei den Sechs- bis Neunjährigen fällt ins Auge, 

dass in dieser Altersgruppe der Unterschied 

zwischen Jungen und Mädchen am deutlichs-

ten ausfällt (mehr Jungen), hingegen bei den 

15- bis 18-Jährigen die Mädchen und jungen 

Frauen in der Mehrzahl sind. Junge Erwach-

sene tauchten regelhaft in der Beratung auf, 

genauso wie die Jüngsten (0-3 Jahre), zusam-

men waren dies immerhin knapp 6% der Be-

ratungsfälle (n=29). 
Das Durchschnittsalter der angemeldeten 

Kinder und Jugendlichen lag bei 10,2 Jahren 

(w=10,4 Jahre; m=10,1 Jahre), etwas höher als 
im Vorjahr. 

     0-3 J.             3-6 J.                  6-9 J.                   9-12 J.   12-15 J.         15-18 J.              18-21 J.               21-24 J.               24-27 J.           älter als 27 J.

Altersstruktur in % (n=547)

m

w

2

4

6

8

12

10
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Kind ist betroffen von …      
(Mehrfachnennungen möglich, n=547)    

Trennung/Scheidung/
Verlust der Eltern  273 50%

Misshandlung  

(körperl./seel.)      3 <1%

Sexualisierte Gewalt         3 <1%

Arbeitslosigkeit Eltern   28 5%

Wohnungsprobleme    38   7%

Migration       91  17%

Binationale Familie    45   8%

Keine Belastung  184  34%

Keine Angabe       2 <1%

Wohnsituation der Kinder und Jugendlichen 
(n=547) 

Über alle Altersgruppen verteilt wuchsen die jun-
gen Menschen am häufigsten mit beiden leibli-
chen Elternteilen zusammen auf (48%). Der Anteil 
der Kinder, die mit einer alleinerziehenden Per-
son aufwuchsen, lag diesmal bei 42%, ähnlich wie 
im Vorjahr. Etwa 5% der Kinder lebten bei einem 
Elternteil mit Partner (Patchwork). Die restlichen 
5% waren in einer eigenen Wohnung, in einer 
Wohngemeinschaft oder Wohngruppe (Heimer-
ziehung), bei Großeltern, Verwandten oder Pfle-
geeltern zu Hause.

bei Elternteil mit 
Stiefelternteil/Partner 
5%

bei allein-
erziehendem  

Elternteil
           42%

bei den Eltern 

48%

66% der Kinder waren von einem oder mehre-

ren belastenden Lebensereignissen betroffen 
(ähnlich wie im Vorjahr). 50% dieser Kinder er-

leben eine „Trennung/Scheidung/Verlust der 
Eltern“ als ein in der Regel einschneidendes 

Erlebnis, d.h. die Hälfte der vorgestellten Kin-

der sind von diesem Ereignis betroffen. 
„Migration“ und „Binationale Familie“ spielen 

in 25% der Fälle eine Rolle in der Beratung, 

wobei bezüglich des Merkmals „Migration“ 

anzumerken ist, dass dies nicht abhängig von 

Pass, Dauer oder Aufenthalt in Deutschland 

ist, sondern es um kulturelle Anpassungs-

schwierigkeiten geht, die Gegenstand der Be-

ratung sind (etwas weniger im Vergleich zur 
Erhebung von 2024). 

„Arbeitslosigkeit der Eltern“ und „Wohnungs-

probleme“ (insgesamt 12%) werden als Belas-

tungsfaktor fast gleich häufig angekreuzt und 
können im Einzelfall Hinweise auf schwierige 

sozioökonomische Bedingungen sein, in de-

nen die Kinder aufwachsen.  
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Nach dem Erstgespräch werden von den Be-

ratungskräften die Themen/Anlässe, wes-

halb die Klienten die Beratungsstelle aufge-

sucht haben, anhand eines Anlasskataloges 

vermerkt. Es werden in der Regel mehrere 

Anlässe genannt, d.h. die Klienten kommen 

zumeist mit mehr als einer Fragestellung in 

die Beratung – im Jahr 2025 waren es wie im 

Vorjahr durchschnittlich 2,65 Themen/Anläs-

se pro Beratungsfall. Deutlich am häufigsten 
wurden erneut Schwierigkeiten im Familien-

system benannt (Eltern-Kind-Ebene, Sorge-

Eine Anregung/Information, die Beratungs-

stelle aufzusuchen, bekamen die Familien auf 

unterschiedliche Art und Weise (n=547). Etwa 
32% der Klienten haben sich aus eigenem An-

trieb heraus angemeldet, was auf eine effek-

tive Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsstelle, 
ihre Online-Präsenz und auf positive Erfahrun-

gen aus früheren Beratungen zurückzuführen 

ist. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass 

knapp 68% des Klientel durch andere Instituti-

onen/Personen auf uns aufmerksam gemacht 

wurden, was auf einen guten Bekanntheits-

grad und gute Vernetzungsstrukturen der 
Beratungsstelle schließen lässt. Die Mitarbei-

tenden des Jugendamtes sind auch diesmal 

stärkster „Zuweiser“ mit 22% der Fälle. Weite-

re Hinweise kommen diesmal besonders von 

(Kinder-)Ärzten und Kliniken (11%), außerdem 

fast gleichermaßen von früheren Klienten, 

Kindertagesstätten und Schulen sowie von an-

deren Beratungsstellen (5 – 10%). 

Eigeninitiative

32%

Arzt/Klinik 
11%

Jugendamt 
22%

ehemalige  
Klienten 

10%

Schule/Ausbildung 
6%

Kita 
7%

andere  
Beratungsstellen 

8%

Sonstige 
10%

Anwalt/Gericht 
1%
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Themen/Anlässe der Ratsuchenden (1445)                              in % zu Fallzahl (547)

• Probleme im Familiensystem/im familienersetzenden Bezugs-
system (z.B. Eltern-Kind-Ebene, Sorgerecht-Umgangsregelungen, 
 Geschwisterebene) 

71

• Probleme in Ehe und Partnerschaft (z.B. Trennung-Scheidung-
Ambivalenzphase, Beziehungskrisen, eskalierendes Streitver-
halten, Kommunikationsprobleme, Spätfolgen nach Trennung/
Scheidung)

13

• Probleme durch besondere Lebensumstände/Erlebnisse  
(z.B. Bewältigung belastender Lebensumstände, Probleme mit 
Freunden/Bekannten, Verlust von Bezugspersonen, Wohnproble-
me, soziale Zurückweisung)

18

• Probleme in der Erziehung (z.B. Unsicherheit, Überforderung, 
Überbehütung, Vernachlässigung)

57

• Probleme mit/in der Entwicklung (z.B. soziale-emotionale Ent-
wicklung, Teilleistungsstörung,  Entwicklungsverzögerung)

29

• Probleme mit der eigenen Gesundheit/dem Erleben und Ver-
halten (z.B. Ängste, Selbstwert, depressive Symptome, Einnässen, 
psychische Störungen, Aggressivität, Hyperaktivität, Lügen, Steh-
len, Sucht, Schlafstörungen, Psychosomatik)

53

• Probleme mit/in Sozialisationsinstanzen (z.B. Leistungsmotiva-
tion, Schulverweigerung, Schulangst, Konzentration und Aufmerk-
samkeit, soziale Integration, Auffälligkeiten in Kita)

21

• Sonstige <1

Erläuternd sei zu diesen Zahlen erwähnt, dass aufgrund von durchschnittlich 2,65 Nennungen pro Fall die Summe der Zahlen 
nicht 100% sondern 265% ergibt (2,65 x 100%)�

rechtsstreitigkeiten, psychische Auffälligkeiten 
von Familienmitgliedern etc.), ähnlich wie im 

Vorjahr (71%). Probleme mit der Gesundheit/
Verhalten des Kindes oder Jugendlichen (un-

angemessenes Sozialverhalten, Aggressivität, 

Ängste, psychische Auffälligkeiten etc.) so-

wie ungünstige Erziehungsbedingungen (Un-

sicherheit, Überforderung, unterschiedliche 

Einstellungen) werden jeweils in über der Hälf-

te der Fälle genannt. Probleme in der Entwick-

lung tauchen etwa bei jedem vierten Fall auf, 

in jedem fünften Fall geht es um Schwierigkei-

ten in Sozialisationsinstanzen (Kita, Schule). 

Krisen in Ehe und Partnerschaft sowie Prob-

leme durch besondere Lebensumstände wer-

den in etwa gleich häufig angegeben. 
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Als (Haupt-)Beratungsschwerpunkt bezogen 

auf sämtliche 547 Beratungsfälle wurden von 
den Beraterinnen und Beratern diesmal am 

häufigsten Erziehungsprobleme (31%) ge-

folgt von Trennungs- und Scheidungsfragen 

benannt (22%). Dies korrespondiert gut mit 

den Anlässen der Beratung (s.o.). Tendenziell 

zunehmende psychische Probleme werden 

ebenfalls vorrangig in den Beratungen behan-

delt (11%), ähnlich oft wie Verhaltensauffällig-

keiten. Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten 
sowie Kita- und Schulthemen komplettieren 

hier das Bild (9 bzw. 7%). 
Damit zeigt sich erneut, dass die Beratungs-

schwerpunkte im Wesentlichen auch den 

Arbeitsschwerpunkten einer Erziehungs- und 

Familienberatungsstelle entsprechen (aus: 

Beratungsstellenstatistik Stadt und Landkreis 

Gießen).

Der (Haupt-)Schwerpunkt des Beratungsset-

tings lag bei 67% der Fälle in der Erziehungs-

beratung vorrangig mit den Eltern. Die inten-

sive Arbeit mit den Familien fand in 26% der 
Fälle statt, während Kinder/Jugendliche etwas 

mehr als im letzten Jahr in 7% der Beratungen 
im Fokus standen. Damit bestätigt sich der 

Trend aus früheren Jahren, dass die Arbeit 

mit den Eltern häufiger als mit der Familie als 
Beratungssetting gewählt wurde. Die Arbeit 

mit den jungen Menschen als Schwerpunkt 

erhöhte sich unwesentlich. Erläuternd sei ge-

sagt, dass es sich hier um einen „vorrangigen“ 

Schwerpunkt handelt, so dass Settingvariatio-

nen immer möglich und wahrscheinlich sind. 

Nach wie vor zeigte sich – wie bereits in den 

Vorjahren –, dass auf Wunsch der Klientin-

nen und Klienten weiterhin ein Teil der Be-

ratungen telefonisch oder online stattfindet 
(ca. 15 – 20%). Diese Formate sind besonders 
attraktiv für Erwachsene, die zunächst eine 

Erstberatung im Blick haben und diese von zu 

Hause aus leichter organisieren können als bei 

einem Besuch vor Ort in der Beratungsstelle.

Bei der Dauer der Beratungen haben sich die-

se im Vergleich zum Vorjahr verlängert, die 
durchschnittliche Kontaktanzahl pro Beratung 

lag demnach bei 5,50 Kontakten (4,87 in 2024), 
so die Berechnung laut Statistischem Landes-

amt Hessen. Im Detail bildete sich dies so ab, 

dass 38% der abgeschlossenen Fälle Einmal-

beratungen waren (44% im Vorjahr). Dies ist 
ein recht stabiler Wert, der diesmal jedoch 

gefallen ist. Der Wert verdeutlicht, dass viele 

Klienten erst einmal zufrieden sind, Beratung 

ausprobieren zu können, um gar nicht so sel-

ten dann zu einem späteren Zeitpunkt die 

Beratungsstelle erneut zu kontaktieren. Und 

genau diese Herangehensweise ist für einen 

Teil der Klienten durchaus sinnvoll und kon-

zeptionell erwünscht. Zwei bis fünf Beratungs-

gespräche erfolgten schließlich in verlängerter 

Form in 45%, sechs bis zehn Sitzungen in 13% 

der Verläufe. Mehr als zehn Beratungsgesprä-

che gab es nur in Einzelfällen. Auch wenn die 

Dauer unserer Beratungen zugenommen hat, 

Beratungsschwerpunkt in %
(n=547)

Erziehungsprobleme  31

Verhaltensauffälligkeiten 10

Trennung und Scheidung 22

Lern- und Leistungsprobleme,
Entwicklungsauffälligkeiten 9

Beziehungsprobleme 3

Kita-/Schul-/Ausbildungsprobleme 7

Missbrauch, Gewalterfahrung 0

Psychische Probleme 11

Suchtprobleme/Abhängigkeiten <1

Sonstiges  7

Sitzungsanzahl 
(n=505)

absolut %

             1  Sitzung 153 38

    2 – 5 Sitzungen 286 45

  6 – 10 Sitzungen 52 13

11 – 15 Sitzungen 7 2

      >15  Sitzungen 7 2
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liegt in über 80% der Fälle immer noch eine 

Beratungssequenz zwischen einer und fünf 

Sitzungen vor – dies entspricht dem Profil 
einer Erziehungsberatungsstelle, Familien in 

Problemlagen eine kurz- bis mittelfristige Un-

terstützung anzubieten. 

Die Dauer einer Sitzung selbst variiert dabei 

zwischen 60 Minuten pro Gespräch (z.B. Ein-

zelgespräch), 90 Minuten (z.B. Familienerstge-

spräch) oder 180 Minuten (testpsychologische 

Diagnostik).

In der absoluten Mehrzahl der Beratungen 

(85%) konnten diese gemäß einer gemein-

sam festgelegten Zielsetzung beendet wer-

den (ähnlich Vorjahr). Hierunter fallen in der 
Regel auch die Beratungen, welche sich über 

einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem 

letzten Kontakt nicht mehr gemeldet hatten. 

Diese „Quote“ ist einerseits sehr erfreulich, 

sie soll aber auch nicht verschleiern, dass der 

konzeptionelle Rahmen hierbei zu beachten 

ist. Dies bedeutet, dass realistische Ziel- und 

insbesondere Teilzielsetzungen in der Be-

ratung eine wesentliche Rolle spielen, dass 

Prioritäten gesetzt und natürlich nicht immer 

sämtliche Problemstellungen einer Familie 

gleichermaßen angegangen werden. Ein „be-

raterischer Erfolg“ ist somit auch eine effektive 
Orientierung in die richtige Richtung, z.B. Re-

geln bezüglich TV-Konsum zum Thema zu ma-

chen und abzusprechen, Überlegungen und 

Hinweise aus dem Gespräch auf zu Hause zu 

übertragen, „Hausaufgaben“ im Alltag auszu-

probieren, weitere Hilfen im sozialen Umfeld 

einzuholen etc.

In 8% der Fälle gelang dies offensichtlich nicht 
in gewünschtem Umfang. Hier wurden z.B. 

durch die Klienten Beratungen abgebrochen 

(z.B. nicht mehr zum vereinbarten Folgetermin 

erschienen) bzw. einige Beratungen wurden 

auch unsererseits beendet (4%). Und schließ-

lich konnten einige Beratungsabschlüsse kei-

ner der vorhandenen Kategorien zugeordnet 

werden.

Beratungssetting (n=547)
Erziehungsberatung vorrangig mit

absolut %

Familie 143 26

Eltern 368 67

jungen Menschen 36 7

F a m i -
lie

Eltern

Junge 
Menschen

Familie

Beratungsabschluss (n=396) absolut %

Beendigung gemäß Beratungszielen 336 85

Beendigung abweichend von Beratungszielen durch Sorgeberechtigten/
jungen Volljährigen

17 4

Beendigung abweichend von Beratungszielen durch Kind/Jugendlichen 0 0

Beendigung abweichend von Beratungszielen durch Berater/Beraterin 16 4

Sonstige 27 7
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Bei den sog. Fachberatungen hat sich der 

Trend im Wesentlichen fortgesetzt, dass die 

Beratungsstelle gehäuft angefragt wird als „in-

soweit erfahrene Fachkraft“ nach §§ 8a Abs. 4, 

8b Abs. 1 SGB VIII und § 4 Abs. 2 KKG. Bei diesen 
Gefährdungseinschätzungen geht es immer 

um die Frage, ob ein Kind oder Jugendlicher 

aktuell einer Kindeswohlgefährdung ausge-

setzt ist und welche Schritte ggf. notwendig 

sind, diese Gefährdung abzuwenden (Schwer-

punkt: Vernachlässigung und Erziehungsüber-

forderung). Dabei sind gesetzliche Vorgaben 
zu beachten und umzusetzen, in aller Regel 

erhalten die Mitarbeiter der entsprechenden 

Institutionen abschließend ein Protokoll über 

die Ergebnisse der Einschätzung und die Ab-

sprachen für das weitere Vorgehen. Auch in 
2025 erhöhte sich wieder die Anzahl von Ge-

fährdungseinschätzungen dieser Art, d.h. es 

wurden insgesamt 157 Einschätzungen von 
den zuständigen Fachkräften der ÄPB durch-

geführt (2024 = 149; 2023 = 128; 2022 = 139; 
2021 = 102; 2020 = 90). Dabei mussten wir 
leider aus Kapazitätsgründen viele weitere 

Anfragen weiterverweisen, was die hohe Aus- 

und Belastung in diesem Bereich verdeutlicht. 

Die Nachfragen ergaben sich insbesondere 

aus dem Schulbereich von Lehrkräften und 

auch Schulsozialarbeitern, gefolgt von den 

Kitas und Familienzentren. Aber auch Perso-

nen aus dem Gesundheitswesen und ambu-

lante wie stationäre Jugendhilfeeinrichtungen 

führten mit uns Gefährdungseinschätzungen 

durch. Das Verhältnis von Anfragen aus der 
Stadt bzw. dem Landkreis tendierte analog 

dem Vorjahr wieder mehr hin zur Stadt, d.h. 
58% der Anfragen kamen aus der Stadt Gießen 

und entsprechend 42% aus dem Landkreis 

(2024 = 57/43; 2023 = 53/47; 2022 = 60/40; 
2021 = 50/50; 2020 = 60/40). 
Neben den „iseF-Beratungen“ fanden weitere 

22 Fachberatungen durch die ÄPB statt, d.h. 

spezielle Nachfragen aus Kitas, Schulen etc. 

zu dort betreuten Kindern und deren Familien 

(2024 = 17; 2023 = 15; 2022 = 20; 2021 = 25; 
2020 = 21). Über Aspekte der akuten Kindes-

wohlgefährdung hinaus geht es hier meis-

tens um schwierige oder zugespitzte Fallkon-

stellationen, die das Handeln eines Teams 

erschweren oder auch blockieren können. 

Fachberatung ist dabei angesiedelt zwischen 

Supervision und Coaching, begrenzt auf eine 

bis drei Sitzungen pro Anliegen, und kann von 

Einzelpersonen oder Teams aus der Jugendhil-

fe angefragt werden. 

Eine Ausnahme bei diesem fokussierten An-

gebot ist die Fachberatung der „Heilpädago-

gischen Tagesstätte“ (Tagesgruppe nach § 32 

SGB VIII). Das Team der HPT wird seit vielen 
Jahren von der Beratungsstelle kontinuierlich 

beraten, was eine trägerinterne Absprache 

und Besonderheit darstellt. 

In diesem Zusammenhang ist ebenso die Mit-

wirkung der Beratungsstelle bei der Arbeit 

des Heimrates zweier Jugendwohnheime des 

Trägers zu nennen (§ 8 Abs. 1 SGB VIII – Be-

teiligung von Kindern und Jugendlichen). Die 

Jugendlichen (Heimrat) werden hierbei ver-

trauensvoll unterstützt und angeleitet, indem 

sie zu rechtlichen, organisatorischen und in-

haltlichen Fragen im Kontext der Wohngruppe 

beraten und begleitet werden.

Die Trennungs- und Scheidungsberatung nach 

§§ 17, 18 SGB VIII bildet nach wie vor einen 
Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit. El-

tern melden sich zur Beratung an, um kindge-

rechte Lösungen zu entwickeln und auszupro-

bieren, um Informationen zu bekommen oder 

auch nur Entlastung in schwierigen Zeiten zu 

erfahren. Viele Eltern zeigen sich in dieser 
auch für sie schwierigen Phase sehr bemüht, 

bringen selbst Wissen und Kompetenzen mit, 

wie Kompromisse mit dem anderen Elternteil 

zu vereinbaren sind. Hier geht es oft darum, 

den Blickwinkel und die Bedürfnisse der Kin-

der nicht aus den Augen zu verlieren, gerade 

dann, wenn sich Krisen in Ehe und Partner-

schaft der Eltern bereits deutlich angebahnt 

Weitere Aufgabenbereiche und Entwicklungen
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haben. Sind gar schon Fakten im Sinne einer 

Trennung geschaffen worden, dann spielen 
negative Emotionen und Affekte und damit 
verbundene „Altlasten“ auf der Paarebene 

nicht selten eine entscheidende Rolle bei der 

(Nicht-)Bewältigung anstehender Probleme 

mit den Kindern. Je nach Grad der familiären 

Konflikteskalation bleibt bei manchen mitun-

ter wenig Spielraum für gemeinsam getrage-

ne Absprachen oder notwendige Neudefinitio-

nen von Elternrollen in dieser Situation. 

Ein Teil dieser Beratungen kann dann auch 

vor einem familiengerichtlichen Hintergrund 

erfolgen, welche für uns besonders zeit- und 

personalaufwendig durchgeführt werden 

(müssen). 

Konkret geht es um Fragen wie: Wer soll das 

Sorgerecht bekommen, wo lebt das Kind nach 

einer Trennung der Eltern, wie/wann/wie oft/

wo findet der Umgang zwischen Vater und 
Tochter statt, was ist eine für das Kindeswohl 

akzeptable Kommunikation zwischen den El-

tern? 

Eine außergerichtliche Beratung soll in dieser 

Lage den Beteiligten helfen, Enttäuschungen 

zu überwinden, Konflikte zu regulieren und 
erste kleine Lösungsideen und Handlungs-

alternativen zu planen – im Idealfall gut vor-

bereitet („gerahmt“) und dann ohne weitere 

Anhörungen vor dem Familiengericht.

Familiengerichtliche Fälle werden in der Stadt 

Gießen von der Beratungsstelle „Lösungswe-

ge“ betreut, d.h. „Lösungswege“ handelt im 

Auftrag des Jugendamtes der Stadt Gießen. 

Diese begleitet und koordiniert Termine für 

Fälle mit familiengerichtlichem Hintergrund in 

der ÄPB für die Stadt Gießen. 

Für den Landkreis Gießen ist das Jugendamt 

selbst zuständig bei der Mitwirkung in fa-

miliengerichtlichen Verfahren. Hier hat sich 
darüber hinaus eine Arbeitsgruppe aus Ver-

treterinnen des Jugendamtes, des Familienge-

richtes und der freien Träger gebildet. Unter 

Federführung des Jugendamtes wurde für den 

Landkreis an einem neuen Konzept zur „Kon-

fliktregulierenden Beratung“ (KrB) gearbeitet. 

Zielsetzung hierbei war es, ein strukturgeben-

des Beratungskonzept zu entwickeln, welches 

für strittige Eltern und deren Kinder aus dem 

familiengerichtlichen Kontext angewandt 

werden soll. Dieses Konzept wurde schließ-

lich in der ÄPB seit Februar 2022 umgesetzt, 

die anderen drei Beratungsstellen starteten 

sukzessive etwas später. Der Projektzeitraum 

läuft nun seit über vier Jahren, wobei jede Be-

ratungsstelle jeweils eine halbe Vollzeitstelle 
für das Projekt hat. Absprachen zum Ende des 

Jahres ergaben schließlich, dass eine Verlän-

gerung über mehrere Jahre anvisiert wird und 

dies in eine Vertragsform münden soll. Aller-

dings reduzieren sich die jeweiligen Stellenan-

teile in den Beratungsstellen von 0,5 auf 0,4 

VZÄ.
Unabhängig von dem beschriebenen Projekt 

im Landkreis wurden im Berichtsjahr insge-

samt 14 familiengerichtliche Fälle nach bishe-

rigem Muster bearbeitet (nimmt man in die-

sen Fällen die angemeldeten Geschwister mit 

hinzu mit z.T. eigenständigen Themen/Verein-

barungen, zählen wir insgesamt 21 Fälle dieser 

Art (2024 = 15/17; 2023 = 12/14; 2022 = 17/22; 
2021 = 19/26; 2020 = 11/17). Neben den Be-

gleiteten Umgängen (neun bearbeitete Fälle) 

waren dies weitere sechs bearbeitete Fälle aus 

dem Bereich (Hoch-)Strittigkeit der Eltern. Dies 

sind Beratungen, die direkt mit Begleitung 

oder indirekt im Sinne eines Vergleichs/einer 
Vereinbarung vor Gericht über „Lösungswe-

ge“, Jugendamt und andere Verfahrensbetei-
ligte vermittelt wurden.

Eine spezifische Facette dieser Trennungs- und 
Scheidungsberatung ist der sog. Begleitete 

Umgang – in aller Regel eine familiengericht-

liche Vereinbarung (hoch-)strittiger Eltern. In 
2025 wurden neun Fälle nach den „Gießener 

Rahmenbedingungen“ bearbeitet, etwa wie 

im Jahr zuvor (2024 = 7; 2023 = 6; 2022 = 11; 
2021 = 6; 2020 = 3). Drei Fälle wurden dabei 
über „Lösungswege“ und sechs Fälle über das 

Jugendamt vermittelt. Durch den Begleiteten 

Umgang kann das Recht des Kindes, den ab-

wesenden Elternteil zu sehen, umgesetzt wer-
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den. Es geht darum, Kontakte (erstmals) an-

zubahnen, Entfremdung zu verhindern und 

Konflikte der Eltern zu regulieren. Im Idealfall 
mündet der (künstliche) Begleitete Umgang 

in einen unbegleiteten Umgang oder in eine 

Entwicklung hin in diese Zielrichtung. Dieses 

(hohe) Ziel wird in einigen Fällen durchaus 

erreicht. Häufig können Teil- und Zwischen-

lösungen vereinbart werden und in manchen 

Fällen bleiben die Bemühungen auch erfolglos 

und die Parteien treffen sich wieder vor dem 
Familiengericht.

Wie an anderen Stellen auch konnten wir 

mangels personeller Kapazitäten nicht alle 

Anfragen bedienen. Es bleibt abzuwarten, wie 

sich die Trennungs- und Scheidungsberatung 

mit all ihren Facetten in der Jugendhilfeland-

schaft der Region weiter entwickeln wird. Die 

Anfragen hierzu sind vielfältig, eigentlich bei 

allen Akteuren und Kooperationspartnern, 

nicht nur in Stadt und Landkreis Gießen. 

Zu ergänzen ist, dass neben den familienge-

richtlichen Fällen weitere fünf Beratungen aus 

der Jugendgerichtshilfe bearbeitet wurden. 

Die Anzahl dieser JGH-Fälle liegt im Durch-

schnitt der letzten Jahre (2024 = 7; 2023 = 9; 
2022 = 8; 2021 = 8; 2020 = 9). Dies zeigt auch, 
dass der Trend anhält, wonach eine bedeuten-

de Anzahl von Beratungsfällen im Zusammen-

hang mit „gelenkter Beratungsmotivation“ 

der Klienten steht. Wenn wir zusätzliche (au-

ßergerichtliche) Fälle mit Beratungsauflagen 
berücksichtigen (z.B. vom Jobcenter oder Ju-

gendamt im Rahmen der Hilfeplanung sowie 

Erziehungsberatung als Teil eines Schutzkon-

zepts), könnten mittlerweile über 20% unserer 

Beratungsfälle diesem Kontext zugeordnet 

werden. Der Zugang zur Beratung wird dabei 

maßgeblich von externen Faktoren beein-

flusst, was sowohl für die Klienten als auch für 
das Beratungsteam der ÄPB nach wie vor eine 

besondere Herausforderung darstellt.

Die Erziehungsberatung und Fachberatung 

vor Ort in Familienzentren erfolgt seit 2012, 

die Jahre 2012 und 2013 wurden umfänglich 

erfasst mit sehr positiven Beurteilungen auf 

allen Seiten, dokumentiert und vorgestellt von 

der damaligen Jugendhilfeplanerin der Stadt. 

Zu erwähnen ist hierbei, dass alle Beratungen 

und Fachberatungen, die in den Familienzen-

tren stattfinden, separat erfasst werden, und 
somit nicht in die statistischen Auswertungen 

dieses Jahresberichts einfließen.
Im Berichtsjahr betreuten wir weiterhin fol-

gende Einrichtungen: Familienzentrum Röd-

gen und Marie Juchacz (beide AWO), SkF 

Integratives Montessori Kinderhaus und Fa-

milienzentrum, SkF Kita und Familienzentrum 

Hildegard von Bingen mit Frauenhaus, Ev. Kita 

und Familienzentrum Westwind, Kindertages-

einrichtung und Familienzentrum des Diakoni-

schen Werkes Gießen im Wilhelm-Liebknecht-

Haus, Kita und Familienzentrum Krofdorfer 

Straße der Stadt Gießen, Ev. Kita und Fami-

lienzentrum Stephanus und Ev. Kita und Fa-

milienzentrum Schlangenzahl sowie das Fa-

milienzentrum & Städtische Kita Die Wilde 13 

in Lützellinden mit Familienzentrum Märchen-

land in Kleinlinden, KiFaZ Sophie Scholl der 

Lebenshilfe, DRK Kita Henrys Weltentdecker, 

Ev. KiFaZ Lutherberg und Andreasgemeinde, 

allesamt in Gießen.

Die Zeiten für Beratung vor Ort sind geblieben, 

d.h. es finden bis zu zwei Stunden Erziehungs-

beratung am jeweiligen Standort pro Monat 

statt. Diese können von Eltern selbst oder von 

Erzieherinnen der Kita gebucht werden. Die 

Auslastung der Sprechstunde variiert sowohl 

von Monat zu Monat als auch von Einrichtung 

zu Einrichtung. Ebenso unterschiedlich fällt die 

Dauer einer Beratung aus (zwischen 30 und 

90 Minuten für einen Termin). Mehrere KiFaZ 

haben sich mittlerweile zusammengetan und 

nutzen Kontingente gemeinsam – dadurch ist 

eine angemessene Auslastung in der Regel ge-

sichert.

Immer wieder stellten sich die Kollegen und 

Kolleginnen an Elternabenden den Familien 

vor oder besuchten die Teams vor Ort. Dies 

erhöhte den Bekanntheitsgrad des Angebotes 

und wirkte sich entsprechend positiv aus. 

Im Schwerpunkt erschienen die Mütter der 
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betreuten Kinder in der Beratung. Aber auch 

Väter allein oder gemeinsam mit der Mutter 
kamen regelhaft zur Beratung. Bei der Dauer 

einer Erziehungsberatung hat sich der Trend 

fortgesetzt, dass die einzelnen Termine eher 

etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dies 

im ursprünglichen Konzept vorgesehen war. 

Eine Verstetigung dieser Kooperation ist  
mittlerweile in allen betreuten Einrichtungen 

im Rahmen eines Kooperationsvertrages um-

gesetzt worden, was für die Einrichtungen  

der Stadt Gießen wie auch für die fünf Ein- 

richtungen in der Gemeinde Wettenberg zu-

trifft.

46%

11%

10%

2%

27%

3% 1%

Kindsmutter

Kindsvater

beide Eltern

Kind

Fachkräfte

Kindsmutter

Einrichtungsleitung

Team

Zur Beratung erschienene Personen Gesprächsdauer

Gießener 

Familienzentren

Erziehungsberatung

Fachberatung

Gesamt

2017 20242019 ...2018

52

18

70

40

9

49

39

5

44

80

22

102

2025

59

21

80

15

10

20

30

40

50

1

13

34

28

0
4

Gesprächsdauer in min

A
n

za
h

l d
er

 G
es

p
rä

ch
e

30 45 60 75 90

49%

9%

17%

23%

2%

Kindsmutter

Kindsvater

beide Eltern

Kind

Fachkräfte

Kindsmutter

Einrichtungsleitung

Team

Zur Beratung erschienene Personen Gesprächsdauer

15

10

20

30

40

50

0 1

36

10

0 1

Gesprächsdauer in min

A
n

za
h

l d
er

 G
es

p
rä

ch
e

30 45 60 75 90

Hier ähnliche Ergebnisse aus der Gemeinde Wettenberg:
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2� Einzel- und Paarberatung

Die Einzel- und Paarberatung ist der personell 

kleinere Bereich der Beratungsstelle und wird 

ausschließlich über die Evangelische Kirche 

in Hessen und Nassau getragen. Mit diesem 

Angebot verstehen wir uns als „Integrierte 

Beratungsstelle“ gemäß der Rahmenkonzep-

tion Psychologische Beratungsarbeit in der 

Evangelischen Kirche und im Diakonischen 

Werk in Hessen und Nassau. „Psychologische 

Beratung in evangelischer Trägerschaft ist 

eine fachliche Unterstützung im Sinne einer 

qualifizierten Problem-, Konflikt- oder Krisen-

bewältigungshilfe. Sie kann bei psychischen 

Fragestellungen und Konflikten in verschiede-

nen Phasen des Lebens in Anspruch genom-

men werden“ (aus: Konzept „Seelsorge in der 

EKHN“). 

Im Jahr 2018 wurde ein Beirat für die Bera-

tungsstelle neu ins Leben gerufen. Dieser 

Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit der Psycho-

logischen Beratungsstelle in allen relevanten 

Angelegenheiten zu beraten, zu begleiten 

und zu unterstützen. Er ist ein Bestandteil der 

oben genannten kirchlichen Rahmenkonzep-

tion und wird jährlich einberufen. Aufgrund 

personeller Veränderungen im Zentrum Seel-
sorge und Beratung (Darmstadt) mussten die 

letzten Sitzungen ausgesetzt werden. Eine 

Wiederaufnahme der Tätigkeiten ist prinzipiell 

geplant.

In Ergänzung zur Erziehungsberatung können 

in der EP auch explizit Einzelpersonen und 

Paare ohne Kinder beraten werden. Dieses 

Beratungsangebot existiert bei uns seit 2004 

(früher Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

von Diakonie und Caritas). Im Gießener Ein-

zugsgebiet herrscht seit Jahren eine stetig 

steigende Nachfrage von über 100 Anmeldun-

gen pro Jahr. In diesem Jahr verzeichneten wir 

133 Neuanmeldungen, was erneut die Marke 

von 100 deutlich übertraf (im Vorjahr waren es 
137).
43% der Personen, die sich als Paar oder allein 

anmeldeten, waren verheiratet, während 37% 

Familienstand (n = 145)

verheiratet

getrennt

geschieden

ledig

sonstiges
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als Familienstand ledig angaben. Der übrige 

Anteil lebte vorwiegend geschieden bzw. ge-

trennt voneinander. 

Bei der Altersverteilung liegt das durchschnitt-

liche Alter der Frauen bei 44,2 Jahren, das 

der Männer bei 41,4 Jahren (41,6 und 41,2 in 
2024). Wie in den letzten beiden Jahren kamen 

auch diesmal deutlich mehr Frauen in die Ein-

zel- und Paarberatung, insbesondere in der 

Gruppe der 28- bis 45-Jährigen. In jeder Alters-

gruppe waren zwar weniger, aber auch Män-

ner anwesend. Am stärksten sind die jüngeren 

Jahrgänge im erwerbsfähigen Alter vertreten 

(19 – 60 Jahre), was nach wie vor die Hypothe-

se bekräftigt, dass die Vereinbarkeit von Fami-
lie, Partnerschaft und Beruf eine besondere 

Herausforderung darzustellen scheint. Der 

Jahrgang 0 – 18 ist erwartungsgemäß nicht 
vertreten, findet sich in der Erziehungs- und 
Familienberatung wieder. Dafür kamen Perso-

nen über 65 Jahre tendenziell mehr als in den 
Jahren zuvor. 

Nach dem Erstgespräch werden vom Berater 

die Themen/Anlässe anhand eines Anlass-

kataloges vermerkt, weshalb die Klienten die 

Beratungsstelle aufgesucht haben (analog Er-

ziehungsberatung). Auch hier werden in der 

Regel mehrere Anlässe genannt, d.h. im Jahr 

2025 waren es durchschnittlich 2,93 Themen/

Anlässe pro Beratungsfall, nahezu identisch 

zum Vorjahr. Nachdem die Komplexität der 
Beratungsanlässe zwischenzeitlich leicht rück-

läufig war (ca. zwei Themen) gab es in den letz-

ten Jahren offensichtlich zu Beratungsbeginn 
wieder mehr Problembereiche aus der Sicht 

der Klienten zu besprechen.

Die Ambivalenzen und Krisen in Ehe und Part-

nerschaft dominieren bei den Themen und 

Anlässen der Ratsuchenden erneut ganz ein-

deutig. Dies war in den vorherigen Jahren 

recht ähnlich und resultiert aus dem Schwer-

punkt der „Paarberatung“ im Paar- aber auch 

Einzelsetting. 

Darüber hinaus benennen 81% des Klientel 

personenbezogene Probleme (depressive 

Symptome, Selbstwertkrisen, kritische Le-

bensereignisse), während diesmal sogar bei 

über der Hälfte der Klienten Schwierigkeiten 

innerhalb der Familie als relevantes Bera-

tungsthema auftauchen. 

Alter und Geschlecht (n = 145) 

m

w
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Themen/Anlässe der Ratsuchenden (426) in % zu  
Fallzahl (145)

Personenbezogene Themen 81

(z.B. Selbstwert, Psychosomatik, Ängste, depressives Erleben, krit. Lebensereignisse, 
Burn-Out-Symptome, Einsamkeit, körperl. Beeinträchtigungen)

Partnerbezogene Themen 128

(z.B. Auseinanderleben, Beziehungskrisen, eskalierendes Streitverhalten, Eifersucht, 
Kommunikationsprobleme, Spätfolgen nach Trennung/Scheidung)

Familien- und kinderbezogene Themen 56

(z.B. familiäres Umfeld, unterschiedliche Erziehungsvorstellungen, Trennungs- und Schei-
dungsfragen, Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern)

Themen im sozialen Umfeld 28

(z.B. Ausbildung, Arbeitssituation, finanzielle Situation)

Erläuternd sei zu diesen Zahlen erwähnt, dass aufgrund von durchschnittlich 2,93 Nennungen pro Fall die Summe der Zahlen 
nicht 100% sondern 293% ergibt (2,93 x 100%)�

Beim Schwerpunkt der Beratung (Beratungs-

setting) lagen diesmal die Einzelberatung und 

die Ehe- und Paarberatung gleichauf (je 45%). 

Anzumerken ist hierbei, dass auch in der Ein-

zelberatung gehäuft Themen aus der Partner-

schaft vorgetragen werden und damit eine 

wichtige Rolle spielen. Im Familiensetting wur-

de entsprechend weniger beraten (10%), dies 

entspricht etwa den Zahlen aus den letzten 

Jahren.

Bei der Dauer der Beratung ist das Bild eher 

ausgewogener als in den Jahren zuvor. 43% 

der Fälle waren Kurzberatungen mit ein bis 

zwei Kontakten, weniger als im Vorjahr. Län-

gere Sequenzen von drei bis fünf Beratungs-

terminen pro Fall blieben gleich und finden 
sich in 36% der Fälle, während längere Bera-

tungsverläufe zunahmen und diesmal in 21% 

der abgeschlossenen Fälle vorkamen.

Ca. 63% der Beratungen konnten gemäß ge-

meinsam festgelegter Ziele und Teilziele been-

det werden. 6% der Beratungen wurden durch 
die Klienten selbst abgeschlossen (z.B. Folge-

termin nicht wahrgenommen), in 4% der Fälle 

wurde durch die Beratungskraft beendet. Bei 

10% wurde an andere Institutionen weiterver-

wiesen. Bei ca. 16% der Fälle gab es andere 
Gründe für ein Beratungsende, die keiner Ka-

tegorie zuzuordnen waren.

Prinzipiell gilt auch in der Einzel- und Paarbe-

ratung, dass sich Probleme in der Regel nicht 

einfach „in Luft aufgelöst“ haben, d.h. nicht 

alle Fragestellungen werden in einer Beratung 

gelöst. Die Klienten bekommen aber immer 

Anstöße und Impulse, wie es in ihrem Leben 

weitergehen kann und was hierfür künftig ge-

tan werden sollte. Dies prägt die Arbeitsweise 

0 20 40 60 80

Einzelberatung

Ehe- und Paarberatung

Familienberatung

Schwerpunkt der Beratung absolut  
(n = 96 abgeschlossene Fälle)
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der Beratungsstelle und ist ein wichtiges kon-

zeptionelles Element sowohl für die Einzel- 

und Paarberatung als auch gleichermaßen für 

die Erziehungs- und Familienberatung. 

Die Personen in der Einzel- und Paarberatung 

können, müssen aber nicht zwangsläufig auch 
Eltern sein. Der Fokus der Beratung liegt je-

doch bei beiden eindeutig auf der Paarebene 

(„Bei uns kriselt es in der Beziehung“) und dies 

geben die Frauen und Männer in aller Regel 

auch sehr direkt bei der Anmeldung an. Ge-

nerell gehen wir jedoch davon aus, dass eine 

gelungene Einzel- oder Paarberatung über-

greifend nicht ausschließlich den direkt zu Be-

ratenden zugutekommt, sondern in der Mehr-

zahl eben auch den Kindern und Jugendlichen, 

die ggf. mit im Haushalt der (Eltern-)Paare le-

ben. Es liegt auf der Hand, dass auch die Kin-

der davon profitieren, wenn ihre Eltern sinn-

volle und praktikable Lösungsansätze für die 

Partnerschaftskonflikte erarbeiten können. 
In den letzten Jahren lag der Anteil von Klien-

ten, bei denen minderjährige Kinder im Haus-

halt wohnten, immer zwischen 50 und 75%. 
Im Jahr 2025 waren es 46% Ratsuchende mit 
Kindern, erstmalig unterhalb 50%. Dennoch 

wird spätestens an dieser Stelle der enge Be-

zug zur Jugendhilfe deutlich. Im letzten Jahr 

profitierten insgesamt 117 Kinder von der Be-

ratung ihrer Eltern – Kinder und Jugendliche, 

die im Haushalt der Klienten aus der Einzel- 

und Paarberatung leben!

Themen aus dem Bereich des SGB VIII, die 
dann in der Einzel- oder Paarberatung direkt 

mit bearbeitet wurden, betreffen im Schwer-

punkt § 28 (Erziehungsberatung) sowie kind-

bezogene Fragen zu Partnerschaft, Trennung 

und Scheidung (§§ 17, 18).
Auch wenn der prinzipielle Fokus der Einzel- 

und insbesondere der Paarberatung nicht 

identisch ist mit dem der Erziehungsberatung, 

so wird anhand der dargestellten Zahlen sicht-

bar, dass beide Bereiche nicht isoliert neben-

einander betrachtet werden können. Vielmehr 
stellt gerade die Paarberatung aus unserer 

Sicht auch eine sinnvolle Ergänzung des Ange-

bots der Erziehungsberatung und damit einer 

integrierten Beratungsstelle dar – nämlich in 

den Fällen, bei denen Kinder mit betroffen 
sind.

Dauer der Beratung absolut  
(n = 96 abgeschlossene Fälle)
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Nach Gesprächen mit der Evangelischen Kir-

che in Hessen und Nassau bietet die Ärztlich-

Psychologische Beratungsstelle seit dem Jahr 

2017 auch Einzel- und Paarberatung für Rat-
suchende aus dem Wetteraukreis an. Dies ist 

eine Fortführung des kirchlichen Angebots in 

diesem Bereich, das bis Ende 2016 vom Dia-

konischen Werk Wetterau durchgeführt wur-

de. Aufgrund des Endes dieser Kooperation 

wurde unsere Beratungsstelle auf regionaler 

Ebene als Nachfolgeinstitution angefragt. 

Auch hierzu nachfolgend einige Zahlen und 

Ergebnisse:

Persönliche Beratungen finden in den Räum-

lichkeiten der Regionalen Diakonie Ober-

hessen in der Saarstraße in Friedberg statt. 

Bewährte Alternativen sind in Einzelfällen 

Telefon- und Onlineberatungen, die gerade in 

der Einzelberatung gerne in Anspruch genom-

men werden. Hier spielt oft eine einfache und 

unkomplizierte Termingestaltung eine Rolle, 

da keine An- und Abfahrten mit eingeplant 

werden müssen.  

Die Fallzahlen entsprechen dem Mittel der 

letzten Jahre. Verändert hat sich der Schwer-

punkt der Beratung in der Wetterau, d.h. Ehe- 

und Paarberatung sowie die Einzelberatung 

werden ähnlich häufig in Anspruch genom-

men, während die Familienberatung erwar-

tungsgemäß selten, bis gar nicht nachgefragt 

wird. 

52% der angemeldeten Personen waren ver-

heiratet, das sind etwas weniger als im ver-

gangenen Jahr. Knapp 19% lebten geschieden 

oder getrennt voneinander und 24% gaben le-

dig als Familienstand an. Das sind etwas mehr 

als im Vorjahr. 4% waren verwitwete Perso-

nen. 

Ca. 66% der Ratsuchenden aus der Wetter-

au finden sich in der Altersgruppe der 28- bis 
60-Jährigen wieder (am häufigsten die Alters-

gruppe 40 – 55 Jahre), während 27% über 60 
Jahre alt waren. Junge Erwachsene (18 – 27 
Jahre) wurden eher vereinzelt beraten. Im 

Durchschnitt sind die Frauen etwa 46,2 und 
die Männer 53,2 Jahre alt gewesen. Insgesamt 

dominierten die weiblichen Klienten mit ei-

nem Anteil von 69%.
Bei 45% der Klienten – weniger als im Vorjahr– 
lebten Kinder mit im Haushalt, d.h. hier waren 

die Paare gleichzeitig auch Eltern (51% = 2024). 
Bestenfalls profitierten 68 minderjährige Kin-

der von der Beratung ihrer Eltern.

Bei der Dauer einer Beratung überwogen 

zwar eindeutig die Kurzberatungen, gleich-

zeitig erhöhten sich gleichermaßen auch Fälle 

mit längeren Beratungssequenzen. Demnach 

erfolgten ein bis zwei Beratungskontakte pro 

Anmeldung in 46% der Fälle, während knapp 
34% drei- bis fünfmal erschienen. In 20% der 

Fälle wurden bis zu zwanzig Sitzungen pro Be-

ratungsfall durchgeführt

Ca. 89% der Beratungen konnten gemäß ge-

meinsam festgelegter Ziele und Teilziele been-

det werden. Dieser Anteil hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich verbessert. Entspre-

chend abgenommen haben Beratungen, wel-

che durch die Klienten selbst abgebrochen 

wurden (z.B. Folgetermin nicht wahrgenom-

men). Die Quote lag diesmal bei 7%. In 4% der 
Fälle wurde in erster Linie an andere Institu-

tionen weiterverwiesen oder auf sonstige Art 

beendet. 

Nach zwischenzeitlichen räumlichen und per-

sonellen Herausforderungen sowie kontinu-

ierlichen Anpassungen an die Bedürfnisse der 

Beratung in der Wetterau

Fallzahlen gesamt  75

Fallzahlen weiblich  52 (69%)

Fallzahlen männlich  23 (31%)

Neuaufnahmen  47

Übernahme Vorjahr  28

Neuanmeldungen  58

Abgeschlossene Fälle 54
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Ratsuchenden hat sich die psychologische 

Beratung für Einzelpersonen und Paare in 

der Wetterau etabliert. Wir hoffen und arbei-

ten weiter daran, dass sie als verlässliches 

und fest verankertes Angebot in der Region 

wahrgenommen wird. 

Familienstand absolut (n = 75)
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3� Fallübergreifende Aktivitäten – Prävention

Über die Fallarbeit hinaus ist die Beratungs-

stelle in verschiedenen Gremien bzw. Ar-

beitskreisen der Jugendhilfe und der Evange-

lischen Kirche tätig. Im Einzelnen waren dies:

• AK Keine Gewalt gegen Kinder – Stadt und 

Landkreis

• Fachausschuss Hilfen zur Erziehung – 

Stadt

• Jugendhilfeausschuss – Stadt u. Landkreis

• AG nach § 78 SGB VIII Hilfen zur Erziehung 
– Stadt und Landkreis

• AG Kooperation in Familienzentren – 

Stadt

• Evaluation Beratungsstellen – Stadt

• Hallo Welt – Stadt und Landkreis

• AG Konfliktregulierende Beratung – Land-

kreis

• AG Begleiteter Umgang – Stadt und Land-

kreis

• AK Männerberatung – Stadt u. Landkreis

• Treffen der „insoweit erfahrenen Fach-

kräfte“ nach § 8a Abs. 2 SGB VIII und An-

bietertreffen der Jugendämter und Be-

ratungsstellen – Reg. FrühPrävention in 

Stadt und Landkreis Gießen

• Stellenleiterkonferenz für Psychologische 

Beratungsstellen in der EKHN

Neben regelmäßigen Vorstellungen der Bera-

tungsarbeit bei unterschiedlichen Personen 

und Institutionen (Jugendhilfe, Uni, Kirche, 

Beratungsstellen, Ärzte, Therapeuten etc.) 

gestalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen der Beratungsstelle im Einzelfall Vorträ-

ge, Diskussions- und Elternabende mit.

Des Weiteren sind wir bemüht, möglichst 

zeitnah Anliegen aller Art im Sinne einer „In-

fo-Börse“ zu bearbeiten. Hierunter verste-

hen wir Anfragen von Eltern, Kindern und 

Jugendlichen oder von Mitarbeitern aus Kitas, 

Schulen, Beratungsstellen, Kliniken, Jugend-

ämtern, Heimen etc., die sowohl konkrete 

Anlässe („was kann ich tun?“) wie auch allge-

meine Angelegenheiten („wer kann am ehes-

ten weiterhelfen?“) als Hintergrund haben. Je 

nach Thematik werden die Infos häufig tele-

fonisch oder auch persönlich im Gespräch 

vermittelt. Diesmal waren es wieder 107 Kon-

takte dieser Art, deutlich mehr als im Vorjahr.
Die Beratung der Klienten erfolgt durch das 

Fachteam der Ärztlich-Psychologischen Bera-

tungsstelle. Es besteht aus sieben Personen 

und ist im Berichtsjahr mit drei Frauen und 

vier Männern besetzt.

Prinzipiell sind in der Beratungsstelle die Be-

reiche Pädagogik und Psychologie vertreten, 

konsiliarisch kann trägerintern problemlos 

auf ärztliches, insbesondere kinder- und ju-

gendpsychiatrisches Know-how zurückgegrif-

fen werden. An allgemeinen beraterisch-the-

rapeutischen Zusatzqualifikationen im Team 
sind insbesondere die Fachrichtungen Ver-

haltenstherapie, Kinder-, Jugendlichen- und 

Familientherapie sowie Systemische und 

Paarberatung zu nennen. Einige Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen sind staatlich appro-

bierte Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peutinnen und/oder Psychologische Psycho-

therapeuten und verfügen über mehrjährige 

Berufserfahrung. 

Dreh- und Angelpunkt der Beratungsstelle ist 

das ganztägig besetzte und fachspezifisch ge-

schulte Sekretariat. Die beiden Verwaltungs-

angestellten vermitteln und verbinden das 

Team miteinander, leiten die Ratsuchenden 

weiter, klären erste Fragen und sind damit 

wichtige „Erstinstanz“ für die Klienten. 

Spezifische Qualifikationen werden regelmä-

ßig im Team durch Fortbildungen, Vorträge, 
Tagungen etc. erweitert und ergänzt. 

So nahmen die Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen in 2025 an folgenden (Online-)Veran-

staltungen teil:

• IseF – Schutzauftrag bei Familien mit Kin-

dern mit Behinderung – Mainz

• IseF – Psychische Misshandlung/Seelische 

Gewalt geegen Kinder – Gießen

• Kinderschutz und Trauma – Mainz

• Kinder inhaftierter Eltern – Gießen
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4. Konfliktregulierende Beratung –  
Ein Angebot für Eltern in besonders strittigen 
Trennungs- und Scheidungssituationen

Seit 2022 wird in der Ärztlich-Psychologischen 

Beratungsstelle die Konfliktregulierende Be-

ratung praktiziert. Sie ist ein spezielles Ange-

bot für getrennte, hochstrittige Elternpaare, 

welches zusammen mit dem Jugendamt des 

Landkreises, dem Familiengericht, der Bera-

tungsstelle „Lösungswege“ sowie den Erzie-

hungs- und Familienberatungsstellen in einer 

Projektgruppe entwickelt wurde. 

Bisheriges Vorgehen

Die Trennungs- und Scheidungsberatung 

war in der Ärztlich-Psychologischen Bera-

tungsstelle schon immer ein zentrales The-

ma – und ist es bis heute geblieben. Etwa 

zwei Drittel der Familien, die sich an die Bera-

tungsstelle wenden, sind von Trennung oder 

Scheidung betroffen und werden hier gemäß 
§ 28 in Verbindung mit §§ 17 und 18 SGB VIII 
beraten. Dazu melden sich die getrennten 

Eltern selbstständig und freiwillig zur Bera-

tung an, um Fragen oder Streitpunkte in der 

Umgangsregelung oder zum Sorgerecht zu 

besprechen. Ziel der Beratung ist es, kind-

gerechte Lösungen in den schwierigen Tren-

nungssituationen zu finden und getrennt 
lebende Eltern in ihrer gemeinsamen elter-

lichen Verantwortung zu stärken. 
Getrennte Eltern, die keine eigenständigen 

Lösungen erarbeiten können, stellen einen 

Antrag zur Regelung des Umgangs und/oder 

Sorgerechts beim Familiengericht. In der Ver-

handlung wurde ihnen früher (vor Einfüh-

rung des Konzepts der Konfliktregulierenden 
Beratung) häufig eine gemeinsame Beratung 
empfohlen. Erklärten sich die Eltern dazu 

bereit, konnte man von einer gewissen Frei-

willigkeit ausgehen: Die Eltern entschieden 

selbst, ob sie das Beratungsangebot wahr-

nehmen wollten. Das Familiengericht stellte 

ihnen hierzu Kontaktdaten und Informatio-

nen zur Anmeldung in der Beratungsstelle zur 

Verfügung. Nach der Anmeldung in der Bera-

tungsstelle erfolgte die Beratung durch eine 

Fachkraft. In besonders schwierigen Fällen, 

also bei hochstrittigen Eltern, wurde der Kon-

takt zur Ärztlich-Psychologischen Beratungs-

stelle durch die Beratungsstelle „Lösungswe-

ge“, die als Vertretung der Jugendämter von 
Stadt und Landkreis am Verfahren nach §50 
SGBVIII beteiligt war, hergestellt. Durch diese 
Begleitung zu einem ersten Termin konnte 

sichergestellt werden, dass die Elternpaa-

re in der Beratungsstelle ankamen und ein 

strukturierter Beratungsprozess stattfinden 
konnte. Im Auftaktgespräch wurden durch 

die Fachkräfte von „Lösungswege“ konkrete 

Aufträge und Fragestellungen, die in der Ge-

richtsverhandlung erarbeitet wurden, an die 

Merkmale der 
Konfliktregulierenden Beratung

• Enge Kooperation zwischen Fami-

liengericht, Jugendamt und Bera-

tungsstelle

• Einbezug der Kinder in den Bera-

tungsprozess

• Die Beratung erfolgt durch ein Bera-

tungsfachkräfte-Tandem

• Das familiengerichtliche Verfahren 
ruht bis zum Ende der Maßnahme

• Die Konfliktregulierende Beratung 
beginnt zeitnah nach der Gerichts-

verhandlung

• Die Fachkräfte formulieren einen 

Abschlussbericht mit den Ergebnis-

sen der Beratung. Kommen die El-

tern zu keinen Lösungen, geben die 

Fachkräfte eine Empfehlung an das 

Familiengericht.
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Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle he-

rangetragen. Diese Beratungsprozesse wur-

den im Tandem, also durch zwei Fachkräfte 

durchgeführt. Die Beratung umfasste in der 

Regel drei bis fünf Termine, die mit beiden 

Elternteilen durchgeführt wurden. Die Kinder 

wurden in der Regel nicht beteiligt. Anschlie-

ßend gab es ein gemeinsames Auswertungs-

gespräch mit den Eltern und „Lösungswege“ 

zu Themen und Ergebnissen des Beratungs-

prozesses, welche auch in einem Abschluss-

bericht festgehalten wurden. Dieser Ab-

schlussbericht wurde an „Lösungswege“ und 

damit an das Familiengericht weitergeleitet.

Wieso ein neues Konzept?

Aus den Erfahrungen der Beratungsarbeit 

zeigte sich, dass hochstrittige Eltern in kom-

plexen Trennungssituationen oft an die 

Grenzen der bisherigen Vorgehensweise 
stießen. Häufig suchten die Eltern getrennt 
voneinander Kontakt zu den Jugendämtern 

und zu verschiedenen Beratungsstellen oder 

stellten mehrfach Anträge zur Regelung des 

Umgangs und/oder Sorgerechts. Dadurch 

kam es zu Doppelberatungen, wertvolle zeit-

liche und personelle Ressourcen wurden ge-

bunden. Vor diesem Hintergrund entstand 
die Idee, ein abgestimmtes Konzept zu ent-

wickeln. Ziel dieser Konzeption sollte es sein, 

gemeinsam mit dem Jugendamt, dem Fa-

miliengericht und den Beratungsstellen die 

Eltern zu einer gemeinsamen und koordi-

nierten Beratung zu motivieren. Gleichzeitig 

sollten die in den einzelnen Institutionen vor-

handenen Kompetenzen verzahnt und auf-

einander abgestimmt werden, um die Bera-

tungsarbeit effizienter und zielgerichteter zu 
gestalten. Dafür wurde mit den Familienrich-

tern und -richterinnen vereinbart, dass das 

Verfahren während des Zeitraumes der Be-

ratung nur ruht und nicht, wie bisher üblich, 

abgeschlossen wird. Somit wird den Eltern 

die Verantwortung übertragen, mithilfe einer 

Neuerung in der KrB: 
Das familiengerichtliche Verfahren ruht bis zum Ende der Beratung

Bisher war es üblich, dass ein familiengerichtliches Verfahren zu Umgangs- und Sorge-

rechtsfragen nach der Verhandlung mit einer Vereinbarung oder einem Beschluss ab-

geschlossen wurde. Wurde zwischen den Eltern eine gemeinsame Beratung vereinbart, 

spielten deren Umsetzung und Ergebnisse für das Verfahren im Nachgang keine Rolle 
mehr. Die zuständige Fachkraft des Jugendamtes bzw. der Beratungsstelle „Lösungswe-

ge“ übermittelten dem Gericht nach Beendigung der Maßnahme zwar den Abschlussbe-

richt der Beratungsstelle, dieser wurde jedoch nur noch der Verfahrensakte hinzugefügt. 
Wenn ein Elternteil die Beratung boykottierte, hatte das keinen Einfluss mehr auf die Ent-
scheidungen des Familiengerichts. Die Inhalte des Abschlussberichtes bzw. die Mitwir-

kungsbereitschaft beider Elternteile konnten erst durch eine erneute Antragstellung und 

somit der Eröffnung eines neuen Verfahrens thematisiert werden bzw. die Eltern dazu in 
die Verantwortung genommen werden.
Durch die Neuerung, dass das familiengerichtliche Verfahren nur ruht, bis die Ergebnisse 
der KrB vorliegen, werden beide Elternteile in die Verantwortung genommen. Sie müs-

sen tatsächlich versuchen, miteinander Lösungen zu finden. Darüber hinaus werden er-

neute Antragstellungen bei Gericht sowie das Aufsuchen anderer Beratungsstellen redu-

ziert. Diese enge Kooperation zwischen Familiengericht, Jugendamt und Beratungsstellen 

schont somit Ressourcen im Hilfesystem.
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gezielten Beratung tragfähige Lösungen für 

ihre Kinder zu erarbeiten. Diese in der Bera-

tung getroffenen Vereinbarungen sollten das 
familiengerichtliche Verfahren bestenfalls 
unnötig werden lassen. Sollten die Eltern kei-

ne Lösungen oder nur Teillösungen finden, 
könnte das Verfahren wieder aufgenommen 
werden und die Ergebnisse der Beratung als 

Entscheidungshilfen für das Familiengericht 

dienen. 

Folglich sollte das Konzept ebenfalls dazu 

beitragen, die Abläufe zwischen den am Ver-

fahren beteiligten Institutionen zu strukturie-

ren sowie Transparenz und Verbindlichkeit 
zu stärken. 

Die Arbeitsgruppe  
Konfliktregulierende Beratung (KrB)

Im Frühjahr 2020 wurde die Arbeitsgruppe 

„Konfliktregulierende Beratung in der Tren-

nungs- und Scheidungsberatung“ gegründet. 

Auftraggeber und Teilnehmer des Arbeits-

kreises waren das Jugendamt des Landkrei-

ses Gießen, das Beratungszentrum Grünberg 

und Laubach, die Beratungsstelle des Cari-

tasverbandes Gießen, die Beratungsstelle 

Lösungswege, das Familiengericht sowie die 

Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle Gie-

ßen. Die Arbeitsgruppe plante, sich mehr-

mals zu treffen, um ein gemeinsames Be-

ratungskonzept zu erarbeiten. Dabei wurde 

sich an einem bereits bestehenden Modell 

eines anderen Landkreises orientiert. Wäh-

rend die ersten Treffen noch persönlich statt-
fanden, mussten die weiteren aufgrund der 

Corona-Pandemie per Videokonferenz statt-
finden. Zwei Jahre später, im Frühjahr 2022, 
wurde das Konzept vorgestellt. Die Arbeits-

gruppe konnte nun von der Konzeptionspha-

se in die Arbeitsphase übergehen und die 

ersten Termine wurden von den Beratungs-

stellen bereitgestellt.

Ziele des Projekts

1. Eine Institution für beide Elternteile: 

Eine Anlaufstelle für beide Elternteile zu 

schaffen, um ein konsistentes und koor-

diniertes Beratungsangebot zu bieten.

2. Vermeidung von Doppelberatung bei 
unterschiedlichen Institutionen: Die 

Bereitstellung einer gemeinsamen Insti-

tution vermeidet Doppelberatungen und 

trägt zur effizienten Nutzung von Res-

sourcen bei.

3. Entlastung der Kinder durch Reduzie-

rung der elterlichen Konflikte: Die Be-

ratung zielt darauf ab, die elterlichen 

Konflikte zu verringern, um die Kinder 
emotional zu entlasten und eine koope-

rative Lösung zwischen den Eltern zu er-

zielen.

4. Transparenz im Prozess und Verbind-

lichkeit zwischen Fachkraft und Eltern: 

Die Beratungsprozesse sollen transpa-

rent und nachvollziehbar gestaltet wer-

den, mit einem verbindlichen Rahmen für 

beide Elternteile.

5. Verfahrensvereinfachung: Die Bünde-

lung der Beratung vereinfacht den Ablauf 

und verkürzt die Kommunikationswege 

der beteiligten Institutionen untereinan-

der.

6. Zielgerichteter Ressourceneinsatz: Der 

Ressourceneinsatz wird gezielt auf die 

Bedürfnisse der Familien abgestimmt, 

um die Beratung effizient und zielführend 
zu gestalten.

7. Eine gemeinsame Vereinbarung ohne 

richterlichen Beschluss: Ziel der Bera-

tung ist es, eine freiwillige und verbindli-

che Vereinbarung zwischen den Eltern zu 
erarbeiten, die nicht auf einem richterli-

chen Beschluss basiert, sondern auf einer 

gemeinsamen Lösung.

Ausschlusskriterien für die 
konfliktregulierende Beratung

• Ausübung von Gewalt (häusliche Gewalt, 

Gewalt gegen Kinder)

• Sexuelle Gewalt

• Stalking gegenüber dem anderen Eltern-

teil
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Zugang und Voraussetzungen zur
konfliktregulierenden Beratung

Die Überweisung zu einer Beratungsstelle er-

folgt immer durch das Familiengericht in Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt. Der Ter-

min für das Auftaktgespräch mit den Eltern, 

dem Jugendamt und den Beratungsfachkräf-

ten sollte nach spätestens vier Wochen statt-

finden. Dafür gibt es zwischen dem Jugend-

amt und den jeweiligen Beratungsstellen 

feste Terminabsprachen. Dies hat den Vorteil, 
dass gleich in der Gerichtsverhandlung ein 

konkreter Erstgesprächstermin in einer der 

Beratungsstellen vereinbart und im Protokoll 

vermerkt werden kann. Den Eltern wird die 

Möglichkeit gegeben, sich zwischen den ver-

schiedenen Beratungsstellen und den ent-

sprechenden Erstgesprächsterminen zu ent-

scheiden.

Voraussetzungen bei den Eltern

• Ein Elternteil hat einen Antrag beim Ge-

richt gestellt.

• Die konfliktregulierende Beratung erfolgt 
auf freiwilliger Basis.

• Während der Inanspruchnahme der kon-

fliktregulierenden Beratung wird keine 
andere Beratung wahrgenommen.

• Es darf während des Beratungsprozesses 

kein erneuter Antrag in dieser Angelegen-

heit bei Gericht gestellt werden.

Voraussetzungen bei Gericht

• Richter und Mitarbeiterinnen des Jugend-

amtes sehen eine Hochstrittigkeit, aber 

auch eine Aussicht auf Mitarbeit der El-

tern.

• Das gerichtliche Verfahren ruht während 
der Maßnahme, was den Eltern Raum zur 

Klärung der Konflikte bietet.

Ablauf der konfliktregulierenden
Beratung 

Die Überweisung der Eltern zu einer Konflikt-
regulierenden Beratung in der Beratungs-

stelle erfolgt immer durch das Familienge-

richt zusammen mit dem Jugendamt. Nach 

der Gerichtsverhandlung nimmt das Jugend-

amt Kontakt zur Beratungsstelle auf und in-

formiert diese darüber, welcher Termin bei 

Gericht gebucht wurde. Ein kurzer Zeitraum 

von maximal vier Wochen zwischen Verhand-

lung und dem Beginn der Maßnahme wirkt 

positiv auf den Verlauf der Beratung und das 
gesamte Verfahren.
Das Auftragsklärungsgespräch findet in den 
Räumlichkeiten der Beratungsstelle statt. Die 

Eltern werden von der fallzuständigen Mit-

arbeiterin des Jugendamtes begleitet. Diese 

unterrichtet die Beratungsfachkräfte über 

die (juristische) Vorgeschichte sowie den Auf-
trag des Familiengerichts für die Beratung. 

Daraus werden die Ziele für die Maßnahme 

abgesteckt. Des Weiteren werden die Eltern 

über den genauen Ablauf der Konfliktregulie-

renden Beratung aufgeklärt und die Termine 

im 14-tägigen Rhythmus festgelegt. Darüber 

hinaus wird erörtert, ob und wann die Kinder 

in den Beratungsprozess einbezogen werden.

Der zweite Termin dient dazu, gemeinsam 

mit den Eltern Themen zu sammeln, die im 

Rahmen der Beratung besprochen werden 

sollen. Beide Elternteile haben hier die Mög-

lichkeit, die für sie wichtigen Themen einzu-

bringen. Der eigentliche Beratungsprozess 

beginnt ab der dritten bis zur neunten Sit-

zung. In dieser Phase wird an den gemein-

sam gesammelten Themen weitergearbeitet. 

Die Ergebnisse werden am Ende jeder Sitzung 

von der Fachkraft schriftlich festgehalten und 

von allen Beteiligten unterschrieben. In der 

Regel wird in diesem Zeitraum auch mit den 

Kindern gesprochen, um ihre Sichtweise, Be-

dürfnisse und Wünsche in die Beratung mit 

einzubeziehen. 

Am Ende des Beratungsprozesses wird von 

dem Beratertandem ein Abschlussbericht er-

stellt. Dieser enthält alle relevanten Informa-

tionen: die Bereitschaft beider Parteien zur 

Beratung, die Punkte, in denen Übereinstim-

mungen oder Dissonanzen festgestellt wur-

den sowie Informationen zum Einbezug der 
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Kinder und den getroffenen Vereinbarungen. 
Sollte es im Beratungsprozess zwischen den 

Eltern zu keiner Vereinbarung kommen, wird 
von den Beratungsfachkräften ein Lösungs-

vorschlag entworfen – basierend auf Fall-

kenntnis und Fachwissen. Die Inhalte des 

Berichtes werden im letzten gemeinsamen 

Beratungsgespräch mit den Eltern bespro-

chen. Der letzte Termin der Maßnahme ist 

das Abschlussgespräch. Zu diesem Termin 

laden die Beratungsfachkräfte neben den 

Eltern auch die zuständige Mitarbeiterin des 

Jugendamtes ein. Es werden die Inhalte und 

Ergebnisse der Beratung besprochen sowie 

der Abschlussbericht an die Jugendamtsmit-

arbeiterin übergeben, welche ihn dann an 

das Familiengericht weiterleitet. 

Die konfliktregulierende Beratung wird nach 
dem Abschlussgespräch beendet. Darüber 

hinaus haben die Eltern weiterhin die Mög-

lichkeit, Termine in der Erziehungsberatungs-

stelle wahrzunehmen. Diese erfolgen auf 

freiwilliger Basis und nicht mehr im Rahmen 

der konfliktregulierenden Beratung. Diese 
weiterführende Beratung kann durch eine 

Beratungsfachkraft fortgesetzt werden, die 

bereits in den vorherigen Prozess involviert 

war. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Angebot 

in Einzelfällen wahrgenommen wird.

Auswertung

Nach nunmehr drei Jahren konfliktregulie-

render Beratung konnten erste Erfahrungen 

gesammelt, gemeinsam ausgewertet und 

Daten gesichtet werden. Zwischen 2022 und 

2024 wurden im Landkreis Gießen insgesamt 

45 Beratungsprozesse abgeschlossen. 16 El-
ternpaare konnten eine Einigung in Streitfra-

gen zum Sorgerecht oder zur Umgangsrege-

lung erzielen. Zehn Elternpaare erarbeiteten 

einen gemeinsamen Vorschlag mit Teillösun-

gen. Nur in zwei Fällen konnte innerhalb des 

Beratungsprozesses keinerlei Einigung erzielt 

werden. 17 Beratungsprozesse wurden ent-
weder durch beide Elternteile oder durch 

einen Elternteil vorzeitig beendet. Über die 

Hälfte der Familien, die sich innerhalb der 

konfliktregulierenden Beratung beraten lie-

ßen, konnten eine Einigung erzielen oder 

erarbeiteten einen gemeinsamen Vorschlag 
mit Teillösungen zum Sorgerecht oder zum 

Umgang. 

Im Jahr 2024 wurden deutlich weniger Be-

ratungsprozesse abgebrochen als in den 

beiden Jahren zuvor. Von den 16 abgeschlos-

senen Beratungsprozessen erzielten neun 

Familien eine Einigung und drei weitere er-

arbeiteten einen gemeinsamen Vorschlag 
mit Teillösungen. Insgesamt konnten somit 

zwölf von 16 Familien ihre Konflikte im Sinne 
ihrer Kinder lösen oder zumindest einen ge-

meinsamen Vorschlag mit Teillösungen erar-

beiten. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass 

die Konfliktregulierende Beratung eine sehr 

Einbezug der Kinder

In der Konfliktregulierenden Beratung 
werden in der Regel zwei Termine mit 

den Kindern geplant. Die Kinder wer-

den in diesen Gesprächen häufig als 
hoch belastet erlebt. Sie befinden sich 
in einem Loyalitätskonflikt zwischen 
den Eltern. Deshalb werden die Termine 

mit den Kindern behutsam vorbereitet. 

Es soll ihnen die Möglichkeit gegeben 

werden, ihre eigenen Perspektiven zu 

äußern. In der Regel finden diese Termi-
ne als Spiel- und Gesprächskontakt im 

Spielzimmer der Beratungsstelle statt. 

Es ist wichtig, dass bei diesen Terminen 

nicht der Konflikt der Eltern im Mittel-
punkt steht, sondern das Wohl der Kin-

der. Ziel ist es, einen Eindruck von den 

Sichtweisen der Kinder zu erhalten. Dies 

dient zum einen dazu, den Beratungs-

prozess mit den Eltern zu verbessern. 

Zum anderen hilft es den Fachkräften 

dabei, Vorschläge für den Abschlussbe-

richt zu erarbeiten, sollten die Eltern zu 

keiner einvernehmlichen Lösung finden.
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wertvolle Maßnahme ist, um Eltern in Tren-

nungs- und Scheidungssituationen kompakt 

zu beraten. Das wirkt sich positiv auf alle Be-

teiligten aus – insbesondere auf die Kinder.

Die konfliktregulierende Beratung trägt maß-

geblich dazu bei, das Wohl der Kinder zu för-

dern, indem sie den Eltern hilft, konstruktive 

Lösungen zu finden und ihre Konflikte zu 
überwinden. Aus unserer Sicht sollte dieses 

Angebot unbedingt fortgeführt werden. Wir 

hoffen, dass das Finanzierungskonzept lang-

fristig gesichert wird, damit die konfliktre-

gulierende Beratung weiterhin allen betrof-

fenen Familien zugänglich bleibt und auch 

künftig positive Auswirkungen auf die elter-

liche Verantwortung und das Wohl der Kinder 
hat.

André Erb

Sarah Hendel 
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5� Ausblick 2026

Auch das Jahr 2025 war geprägt von einer 

sehr hohen Anzahl an Anfragen in nahezu 

allen Bereichen unserer Tätigkeit. Dies spür-

ten wir besonders im Bereich der Erziehungs- 

und Familienberatung. Da unsere personel-

len Ressourcen jedoch begrenzt sind, ließen 

sich längere Wartezeiten oder Weiterverwei-

sungen auch im Berichtsjahr leider nicht ver-

meiden.

Eine Erörterung dieser Situation hat inzwi-

schen mit den beiden Kostenträgern, der 

Stadt und dem Landkreis Gießen, stattgefun-

den. Zwar stießen wir angesichts der hohen 

Fallzahlen in der Erziehungsberatung bei der 

Personalbemessung auf offene Ohren, die 
Umsetzung scheiterte jedoch an unterschied-

lichen Vorstellungen zur Refinanzierung der 
Planstellen. 

Damit sehen wir uns perspektivisch vor der 

Herausforderung, die wirtschaftliche Basis 

der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle 

zu sichern und zugleich unsere konzeptionel-

le Ausrichtung aufrechtzuerhalten. Letzteres 

bedeutet insbesondere die Fortführung der 

Beratungstätigkeit mit sehr gut weiter- und 

ausgebildeten pädagogischen und psycholo-

gischen Fachkräften in einem multidisziplinä-

ren Team.
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Folgende Schwerpunktthemen aus der Vergangenheit 
können Sie nachlesen unter: 

https://vfj-giessen.de/download/

 

 

• Jahresbericht 2024

Fachberatung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (iseF-Einschätzung)

• Jahresbericht 2023

Der Fall der Maske und was geblieben ist

• Jahresbericht 2022

Die Teamassistenz in der Beratungsstelle

• Jahresbericht 2021

Erziehungsberatung in Gruppen – Kooperation mit der AKTION-Perspektiven für junge 

Menschen und Familien e.V.

• Jahresbericht 2020

Wirkungsevaluation in der Erziehungsberatung

• Jahresbericht 2019

Kurztherapeutische Ansätze in der Erziehungsberatung

 

• Jahresbericht 2018

Jugendgerichtshilfe – Beratung und Kooperation

 

• Jahresbericht 2017
Beratungsperspektiven – 40 Jahre Erziehungsberatung Gießen – ein „Urgestein“ der ÄPB 

blickt zurück

 

• Jahresbericht 2016
Anlässe der Beratung aus Sicht der Ratsuchenden

 

• Jahresbericht 2015

Psychologische Untersuchung und Testdiagnostik in unserer Beratungsstelle

 

• Jahresbericht 2014

Nachfrage, Trends und Angebote in der Einzel- und Paarberatung

 

• Jahresbericht 2013

Onlineberatung
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Fröbelstr. 71
35394 Gießen
0641 495 574 - 0

Vorstand:
Berthold Martin (Vorsitzender)
Ina Köhl
Peter Siemon

Den Jahresbericht der ÄPB sowie die Schwerpunktthemen 
der letzten Jahre finden Sie auch online: 

www.erziehungsberatung-giessen.de

Wenn Sie regelmäßig den Bezug der Printausgabe (kosten-
frei) wünschen, schreiben Sie uns eine E-Mail an:

mail@erziehungsberatung-giessen.de 

Ärztlich-Psychologische Beratungsstelle
Hein-Heckroth-Str. 28a
35394 Gießen
0641 40 007 40
Leitung: Peter Siemon
www.erziehunsberatung-giessen.de
mail@erziehungsberatung-giessen.de

Berthold-Martin-Haus
Nahrungsberg 39
35390 Gießen
0641 40 007 0
Leitung: Jürgen Schönberger
www.bmh-giessen.de
info@bmh-giessen.de

LepperMühle
Leppermühle 1
35418 Buseck
06408 5090
Leitung: Marc Apfelbaum, Heike Brauner
www.leppermuehle.de
info@leppermuehle.de

Adalbert-Focken-Haus
Hein-Heckroth-Str. 28
35394 Gießen
0641 40 007 0
Leitung: Catrin Gaumann
www.afh-giessen.de
info@afh-giessen.de

Heilpädagogische Tagesstätte
Hein-Heckroth-Str. 28a
35394 Gießen
0641 40 007 34
Leitung: Heiko Hennings
www.hpt-giessen.de
team@hpt-giessen.de

Martin-Luther-Schule
Leppermühle 1
35418 Buseck
06408 509 142
Leitung: Patrick Holuba
www.mls-buseck.de
info@mls-buseck.de

Gut zu wissen:
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